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Wenn der Beamte vom Gewerbeamt für die Praxisbegehung klingelt – fit für Praxishygiene
und MPG-Kontrollen (9):

Nach der Begehung kommt die Mängelliste
Im letzten Teil unserer Serie

zu Praxishygiene, Instrumen-
tenaufbereitung und MPG-

Kontrollen (DZW 51-52/05) wur-
de vorgestellt, was ein Prüfer vor
der Begehung Ihrer Praxis alles
an Unterlagen von Ihnen anfor-
dert beziehungsweise anfordern
kann. Die eigentliche Begehung
dauert mehrere Stunden. Sie
wird selbstverständlich in Ihrem
Beisein und in dem Ihrer mit der
Aufbereitung hauptsächlich be-
trauten Helferin durchgeführt.

An einem Tag mit einem nor-
malen Praxisablauf ist so etwas
natürlich nicht durchzuführen.
Sie können sich aber nach Ab-
sprache einen für Sie passenden
Tag aussuchen, an dem Sie sinn-
vollerweise Ihre Praxis für den
normalen Patientenverkehr schlie-
ßen und sich nur mit der „Bege-
hung“ beschäftigen.

Da ja bekanntlich nicht die Er-
gebnis-, sondern nur die Prozess-
qualität gefragt ist, wird auch nur
auf diese in der Begehung abge-
hoben. Ganz klar gesagt: Es kommt
nicht darauf an, „was am Ende
herauskommt“, sondern darauf,
dass alle Schritte bis zum „Raus-
kommen“ exakt nachvollziehbar
eingehalten werden.

Die eigentlich Prüfung besteht
aus einem Vorgespräch (unge-
fähr drei Stunden) und einer et-
wa zweistündigen „Besichtigung“
vor Ort. Im Anschluss daran fin-
det noch ein Abschlussgespräch
statt. 

Ist es bereits eine große He-
rausforderung, alle angeforderten
beziehungsweise während der
Begehung vorzulegenden Unter-

lagen bereitzustellen, so sollten
Sie für die Vor-Ort-Besichtigung
unbedingt vorher die Hilfestel-
lung eines Fachmanns Ihrer Zahn-
ärztekammer oder eines privaten
Fachmanns in Anspruch nehmen.
Zusammen mit Ihnen werden die-
se Fachleute, die ja Kenntnisse

der Anforderungen der Prüfstel-
len haben, ihre Praxis updaten
können oder sogar müssen.

Einige Wochen nach der Vor-
Ort-Besichtigung wird Ihnen ein
ausführliches schriftliches In-
spektionsprotokoll übersandt.
Dieses enthält neben der „Art“
der Überprüfung, die vorgenom-
men wurde, also zum Beispiel
„Medizinproduktebetreiber-Über-
prüfung mit Aufbereitung“, ein
Protokoll mit den festgestellten
Mängeln.

Entgegen allen Gerüchten wird
Ihnen keinesfalls die „Praxis zu-
gemacht“, das ist in der Vergan-
genheit auch nie geschehen. Aber
je nach Einteilung der Mängel in
die verschiedenen Kategorien wird
eine schnelle Beseitigung der Män-
gel gefordert:

• Kritische Mängel müssen 
sofort abgestellt werden.

• Schwerwiegende Mängel sind
innerhalb von vier bis acht
Wochen zu beseitigen.

• Sonstige Mängel hingegen
sind innerhalb von sechs 
Monaten zu beseitigen.

Es wird außerdem von Ihnen das
Erstellen und Übersenden eines
Maßnahmenplans gefordert. Das
heißt, Sie müssen auflisten, bis
wann und wie Sie welchen Man-

gel abzustellen gedenken. Sie ha-
ben einen Monat Zeit, um diesen
Maßnahmenplan zu erstellen. 

Haben Sie diesen Maßnahmen-
plan erstellt, ihn bei der Bezirks-
regierung vorgelegt und die ent-
sprechenden Maßnahmen zur Be-
seitigung der Mängel eingeleitet

beziehungsweise komplett durch-
geführt, und ist die Bezirksregie-
rung mit Ihren Maßnahmen zu-
frieden, dann erhalten Sie einen
Gebührenbescheid. Die Gebüh-
ren können je nach Umfang der
Mängelliste, Erfordernis weiterer
Prüfungen, Umfang des Schrift-
verkehrs und des „Gesamtauf-
wands“ zwischen 500 und 2.000
Euro liegen.

Wenn Sie also alle Hürden ge-
nommen, alle Probleme besei-
tigt und alle Rechnungen bezahlt
haben – von der Bezirksregierung
quasi „grünes Licht“ für die wei-
tere Aufbereitung in Ihrer Praxis
bekommen haben, dann glauben
Sie bitte nicht, dass Sie damit für
immer und ewig exkulpiert wären.
Eine erneute Überprüfung kann
theoretisch immer mal wieder
stattfinden.

Haben Sie allerdings in dem von
der Bezirksregierung vorgegebe-
nen Zeitraum keinen Maßnahmen-
katalog vorgelegt und auch keine
Mängelbeseitigung zur Zufrie-
denheit der amtlichen Stellen
durchgeführt oder zumindest be-
gonnen, dann kann die Bezirks-
regierung gewisse Maßnahmen
ergreifen. Diese können bis hin zur
Entziehung der Genehmigung zur
Aufbereitung gehen. Wenn der
Mangel besonders schwer war,
dann kann auch der sofortige Voll-

zug ohne „Schonfrist“ oder Wider-
spruchsmöglichkeit angeordnet
werden. 

Für eine Zahnarztpraxis bedeu-
tet das praktisch das Aus, denn
ohne aufbereitete Instrumente kön-
nen Sie ja überhaupt nicht arbei-
ten. Allerdings ist eine solche Ent-
ziehung der Aufbereitung bis jetzt
nicht vorgekommen.

Noch bis vor kurzem war un-
klar, ob die Bezirksregierungen
überhaupt das Recht haben, sol-
che Begehungen durchzuführen.

Abgesehen von der Rechtmäßig-
keit der Prüfung und der Verhält-
nismäßigkeit überhaupt, wurde
zum Beispiel das Recht auf die
Unverletzlichkeit der Wohnung
(Praxis) diskutiert. In einem bis-
her bekannt gewordenen Fall hat
ein betroffener Zahnarzt diese Fra-
ge rechtlich prüfen lassen. Als
Ergebnis wurde (leider) festge-
stellt, dass die Bezirksregierun-

gen in allem, was sie derzeit tun,
rechtlich voll „gedeckt“ sind.

Interessant ist auch die Frage
des Rechtsschutzes für ein even-
tuelles Vorgehen gegen verhäng-
te oder angeordnete Maßnahmen
auf. Dazu lässt sich generell nichts
sagen. Wenn man Widerspruch
einlegen will, empfiehlt es sich
auf jeden Fall, einen mit der Ma-
terie vertrauten Rechtsanwalt zu
konsultieren.

Auch die zuständige Stelle bei
Ihrer Zahnärztekammer, hier hat
sich vor allem die Zahnärztekam-
mer Westfalen-Lippe einen gro-
ßen Informationsvorsprung ver-
schafft, sollten Sie unbedingt kon-
sultieren.

Zum Abschluss dieses Teils der
Serie möchten ich Ihnen noch
ein kleines „Schmankerl“ bieten,
das zeigt, was Sie zu erwarten ha-
ben. Ob so etwas aus zahnärztlich
medizinischer Sicht sinnvoll ist,
möchte ich dahingestellt lassen.
Fakt ist, das so etwas – auch im
Rahmen eines Qualitätsmanage-
ments, und das wird ja für jede
Praxis gefordert – notwendig ist.
Die in der Abbildung gezeigte Ar-
beitsanweisung wurde im Rah-
men des Qualitätsmanagements
in der Privatzahnklinik Schloss
Schellenstein erstellt und darf
mit der freundlichen Genehmi-
gung des Kollegen Dr. Schmidt
abgedruckt werden. Es geht um
den Verfahrensablauf bei der Be-
handlung eines tief frakturierten
Zahns.
Dieter Morawitz, 
Gesecke n

(wird fortgesetzt)

Der Autor dieser kleinen
Beitragsserie, Dieter

Morawitz (Jahrgang 1954),
wechselte nach einer Aus-
bildung zum Elektriker in
die Krankenpflege. 1991 ab-
solvierte er eine Weiterbil-
dung zur Hygienefachkraft,
von 1985 bis 1990 studierte
er parallel zu seiner beruf-
lichen Tätigkeit Arbeits-
wissenschaften mit dem
Schwerpunkt Gesundheits-
wesen an der Universität
Hannover. Er war leitend
auf einer interdisziplinären
Intensivstation tätig und
arbeitete auch in der Endo-
skopie und der zentralen
Instrumentenaufbereitung
(Zentralsterilisation) im
Krankenhausbereich.
Seit 1995 ist Morawitz frei-
berufliche Hygienefachkraft
mit seinem Beratungsun-

ternehmen „Hygiene-Bera-
tung & Fortbildung“ in
Geseke. Er betreut Einrich-
tungen des Gesundheitswe-
sens und Praxen in Fragen
der Hygiene. Der Schwer-
punkt besteht in der prakti-
schen Umsetzung von Hygie-
neverordnungen in den Berei-
chen Instrumentenaufberei-
tung und Lebensmittelhygiene.
Seit der Erweiterung des 
MPG und den durchgeführten
Kontrollen im zahnärztlichen
Bereich hat sich in enger 
Zusammenarbeit mit dem
Freien Verband Deutscher
Zahnärzte ein weiterer
Schwerpunkt ausgebildet. Zur
Unterstützung der Umsetzung
von Hygienevorgaben in der
Praxis bei der Instrumenten-
aufbereitung wurde von ihm
eine Software entwickelt, die
kostenlos als Download über

die Firma IWEG Datacom in
Soest zu beziehen ist.

Alle bisher erschienen
Beiträge dieser Serie sowie
zugehörige Formulare stehen
auch auf der Serien-Home-
page www.fit-fuer-aufberei
tung.de im Internet und
können dort als pdf-Datei
heruntergeladen werden.

Aachener Trainings- und Pflegekonzept: 

CAD/CAM-Seminar 
startet im Januar 2006

Unter Leitung von Prof. Dr. Jerome Rotgans findet am 27.
und 28. Januar 2006 wieder ein Cerec-Trainingsseminar
statt. Seminarort ist die Klinik für Zahnerhaltung, Par-
odontologie und präventive Zahnheilkunde im Univer-
sitätsklinikum der RWTH Aachen. 

Das Basisseminar vermittelt
Grundsätzliches in der Arbeit mit
den Mitgliedern der Cerec-Fami-
lie, um in der täglichen Praxis ei-
nen erfolgreichen Anfang ma-
chen zu können, und umfasst ei-
nen Post-Training-Support. 

Es richtet sich an Cerec-3D-
Anwender, aber auch an Cerec-3-
Anwender. Die Gebühren betra-
gen 1.000 Euro – Sirona-Gut-
scheine werden angenommen.
Die Fortbildung folgt den Leit-

linien und Empfehlungen der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK)
und der Deutschen Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK). Teilnehmer er-
halten 20 Fortbildungspunkte. 

Veranstaltungsbeginn ist an
beiden Tagen 8.30 Uhr, am Frei-
tag endet das Seminar gegen
19.30 Uhr, am Samstag gegen 14
Uhr.

Weiterführende Informationen
gibt es unter www.zahnerhaltung.
ukaachen.de. Eine Anmeldung ist
per E-Mail unter jrotgans@uk
aachen.de möglich. n

Bei der Begehung
kommt es auf die 
Prozessqualität an

Vorher einen 
Fachmann fragen

Wer nicht reagiert, 
bekommt ernsthafte
Probleme

Nachbetreuung

Klicken Sie uns an:
www.dzw.de

Bei Widerspruch 
den Anwalt fragen


